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Die Durchführung von ERASMUS-Praktika 
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Die Durchführung von ERASMUS-Praktika 
im neuen LLP im Hochschuljahr 2007/2008

Jahreszyklus
Antrag auf erweiterte ERASMUS-Hochschulcharta 28.02.2007

Mobilitätsantrag 30.03.2007

Zuwendungsvertrag vom DAAD August 2007

ERASMUS Intensive Language Courses (EILC),
Anmeldung für Kurse in 2008 31.10.2007

Zwischenbericht 01.02.2008

Rückzahlung bzw. Rückmeldung von Mobilitätsmitteln 15.06.2008

Umverteilung von Restmitteln (auf formlosen Antrag) 30.06.2008

Abschlussbericht 31.10.2008

Rückzahlungen/Rückforderungen im Anschluss an den
Abschlussbericht durch DAAD

Mögl. Belegprüfugen/Vor-Ort-Besuche (Audits) voraussichtl.       Januar 2009
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Wichtige Förderbedingungen (1)

� die Geförderten müssen an einer dt. Hochschule mit 
ERWEITERTER EUC eingeschrieben sein

� die Geförderten müssen Angehörige eines ERASMUS-
Teilnahmelandes sein oder als Flüchtlinge, staatenlose
Personen anerkannt sein bzw. ein dauerhaftes Wohnrecht
haben

� im Unterschied zu SMS können Studierende für ein 
ERASMUS-Praktikum vom Beginn des Studiums an
gefördert werden!
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Wichtige Förderbedingungen (2)

� Dauer: 3 bis 12 Monate

� nur Vollzeitpraktika 

� Praktikum in einem der an ERASMUS teilnehmenden Länder

keine Förderung:

� in europäischen Organisationen

� in Organisationen, die EU-Programme verwalten

� in diplomatischen nationalen Vertretungen des Heimat-/ 
Herkunftslandes des Geförderten
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Wichtige Förderbedingungen (3)

� klar definierte und transparente Auswahlkriterien

� Grundsatz der Gleichbehandlung

� Bewerbungs- und Förderkriterien sind zu veröffentlichen 

� kein Rechtsanspruch auf ERASMUS-Förderung!
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Wichtige Förderbedingungen (4)

� maximal 400,- EURO pro Monat für Praktika unter 

Berücksichtigung der im Aufruf zur Antragseinreichung

2007 festgelegten Höchstsumme je Land für 2007

(section young people, vgl. Leitfaden, Anl. F)

� Zuschüsse können gemäß den Bedürfnissen der 

Geförderten variieren, müssen aber im Schnitt höher sein

als bei SMS, Gleichbehandlungsgrundsatz innerhalb SMP

ist zu beachten!
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Wichtige Förderbedingungen (5)
Besonderheiten Konsortien

� zwischen Konsortiumskoordinator und  entsendenden
Partnerhochschulen ist eine Vereinbarung zu schließen 
(vgl. Anl. III.a des Konsortialvertrags)

� SMP im Hochschulvertrag und im Konsortium:
jede Fakultät oder jeder Fachbereich der Hochschule muss   
sich für einen der Wege entscheiden
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ERASMUS Zuwendungsvertrag
Besonderheiten Konsortien
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Wichtige Förderbedingungen (6)

� Praktikum an aufnehmender Hochschule ohne EUC und/oder 
bilaterales Abkommen: nur SMP möglich 

� Teilzeit-Praktikum: nur SMS möglich

� Vollzeit-Praktikum an aufnehmender Hochschule mit EUC + 
bilaterales Abkommen: sowohl SMS als auch SMP möglich
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Dokumente zur Durchführung (1)

Dokumente zur Durchführung / Teilnehmerdokumente

� placement agreement + Teilnehmerdatenblatt (Annex A)

� training agreement

� quality commitment
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Dokumente zur Durchführung (2)

Dokumente zur Durchführung / Teilnehmerdokumente

placement agreement

� finanzielle und administrative Regelungen / Inhalte

� zwischen entsendender Hochschule bzw.                        
Konsortium und Begünstigtem (= Studierendem)

beinhaltet auch:

Teilnehmerdatenblatt (= Annex A )

training agreement und quality commitment (= Annex I)

general conditions (= Annex II)
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Dokumente zur Durchführung (3)

Dokumente zur Durchführung / Teilnehmerdokumente

training agreement

+ quality commitment („Qualitätsverpflichtung der Partnerschaft“)

� inhaltliche Regelungen

� Abkommen zwischen drei Parteien: 
entsendende Hochschule bzw. Konsortium, 
aufnehmende Einrichtung (=Unternehmen) und
Begünstigte/-r (=Studierende/-r)
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Berichterstattung der Teilnehmer

ERASMUS-Studierendenberichtsformular 2007/2008

� Berichterstattung der Teilnehmer an die Hochschule

� verpflichtend für alle Teilnehmer

� Studierendenbericht – Auslandspraktikum: Anl. V-D2 zum Leitfaden 

� besteht aus zwei Teilen:
- Erfahrungsbericht – Praktikum
- Fragebogen - Praktikum
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Berichterstattung an den DAAD

Zwischenbericht

� zum 01. Februar 2008 einzureichen

� im Excel-Format in vorgegebener Datei

� Aufführung der bereits durchgeführten und bis zum
Ende des Förderzeitraums noch geplanten Mobilitätsmaßnahmen

� Grundlage für die Auszahlung der restlichen Zuwendungssumme
(bis zu 20 %) und einer eventuellen Mittelumverteilung



22

Berichterstattung an den DAAD

Abschlussbericht

� zum 31. Oktober 2008

� im Excel-Format in vorgegebener Datei

� Aufführung aller durchgeführten Mobilitätsmaßnahmen

� Verwendungsnachweis aller zur Verfügung gestellten Mittel

� ggf. Rückzahlung nicht verwendeter Mittel
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Fragerunde / häufig gestellte Fragen

Haben Sie Fragen?
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Die Durchführung von ERASMUS-Praktika 
im neuen LLP im Hochschuljahr 2007/2008

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


